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die Post-Lissabon-Strategie nicht die 
erwarteten Ergebnisse bringen! 

Soziale Gestaltung der Globalisie-
rung  
Die BAK hält wenig davon, die Post-
Lissabon-Strategie zu einer „Globali-
sierungsstrategie“ auszuweiten, wie 
dies insb von der französischen Prä-
sidentschaft forciert wird. „Nur etwa 
ein Achtel aller in der EU erzeugten 
Güter und Dienstleistungen werden 
exportiert, etwa ein Achtel aller in der 
EU verbrauchten Güter und Dienst-
leistungen importiert. Damit ist die 
Wirtschaft der EU primär durch Ent-
wicklungen im Binnenmarkt geprägt, 
die von der Wirtschaftspolitik beein-
flusst werden kann“.3 
 
Allerdings ist offensichtlich, dass mit 
dem Beitritt Chinas und Indiens zur 
WTO die Globalisierung eine neue 
Dimension erreicht hat, weil – so 
Harvard-Ökonom Richard Freeman – 
damit zusätzlich über zwei Mrd Men-
schen dem Weltmarkt als billige und 
zunehmend gut ausgebildete Arbeits-
kräfte zur Verfügung stehen. Die 
Prognosen sind düster: „Obwohl die 
chinesischen Löhne nur einen Bruch-
teil der europäischen Löhne betra-
gen, muss man feststellen, dass die 
Unterschiede in der Qualität zwischen 
den in China und den in der EU pro-
duzierten Gütern nur noch gering 
oder gar nicht existent sind“ – heißt 
es im Bericht der vom Europäischen 

Rat eingesetzten Hochrangigen 
Sachverständigengruppe zur Halb-
zeitüberprüfung der Strategie von 
Lissabon (2004). Die Kombination 
von „low income – high technology“ 
könnte sich als die wirklich ernsthafte 
Herausforderung für das westliche 
Wohlstandsmodell erweisen. Mittler-
weile zeigen auch Studien des IWF, 
dass die Globalisierung zu Lasten der 
Lohnquote in den entwickelten In-
dustrieländern geht.4 
 
Auf globaler Ebene muss Europa 
daher für faire internationale Wettbe-
werbsbedingungen sorgen. Das er-
fordert die verbindliche Verankerung 
der ILO-Kernarbeitsnormen sowie  
Mindeststandards zum Schutz der 
Umwelt in internationalen Handels-
verträgen der EU und in der WTO.  

Energie und Klimawandel  
Die Post-Lissabon-Strategie fällt in 
eine Zeit, wo immer mehr spürbar 
wird, dass wir uns dem Höhepunkt 
der weltweiten Ölförderung (Oil-Peak) 
nähern und der Klimawandel bereits 
im Gang ist.  
 
Die Verbesserung der Energie- und 
Ressourceneffizienz muss daher ein 
zentrales Element der  Post-
Lissabon-Strategie sein. Ziel sollte 
sein, dass die EU zum energie- und 
ressourceneffizientesten Wirtschafts-
raum der Welt wird.  
 

Letztlich geht es dabei um die Ökolo-
gisierung der Industriegesellschaften, 
um einen Durchbruch zu einem neu-
en ökologisch und sozial nachhalti-
gen Entwicklungsmodell. Viele ge-
genwärtige Produktionsweisen und 
Konsummuster in der EU sind nicht 
zukunftsfähig. Gleichzeitig hat die 
Union das Potenzial, weltweit zu ei-
nem nachahmenswerten Modell einer 
ökologisch nachhaltigen Weltregion 
zu werden.  
 
Die Ausarbeitung und Umsetzung 
eines europäischen „Green New 
Deal“, der den Klimaschutz als Kon-
junkturmotor nützt, sollte ebenfalls 
Teil des neuen Entwicklungsmodells 
sein. Gerade Maßnahmen zur Bewäl-
tigung des Klimawandels bergen 
gewaltige Beschäftigungspotenziale 
(Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz, Ausbau erneuerba-
rer Energie, Wärmedämmung, Öko-
logisierung der Verkehrssysteme 
etc).♦  

Anmerkungen: 
1 www.faz.net, 10.03.2008 
2 www.tagesspiegel.de, 28.09.2008 
3 Marterbauer, M.: „Wem gehört der 
Wohlstand“, Paul Zsolnay Verlag, Wien 
2007, S. 195 
4 Financial Times, 5.4.2007 
 

 
 

Ausfuhrförderung: Erhöhung der staatlichen Haftungsrahmen beschlossen 
 
Der Nationalrat hat in seiner Sitzung vom 10.Dezember eine Erhöhung der beiden Haftungsrahmen nach dem 
Ausfuhrförderungsgesetz (AFG) und dem Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz von 45 Mrd € auf 50 Mrd € 
bzw von 40 auf 45 Mrd € beschlossen. Hintergrund der innerhalb von eineinhalb Jahren zweiten Erhöhung – im 
Juli 2007 erfolgte bereits eine Erhöhung um je 10 Mrd € - ist die starke Nachfrage nach Absicherungen bzw 
Finanzierungen von Exportgeschäften und Internationalisierungsvorhaben österreichischer Unternehmen und 
Banken. Nach der starken Ausweitung der Exporte und österreichischen Direktinvestitionen im Ausland der ver-
gangenen Jahre wird das staatliche Exportförderverfahren nunmehr aufgrund der Finanzkrise verstärkt nachge-
fragt. Nachdem die privaten Kreditversicherer sich weltweit aus dem Geschäft zurückziehen bzw die Risikoent-
gelte erhöht haben, haben sich neben Österreich auch alle anderen OECD Mitglieder in einer öffentlichen Erklä-
rung verpflichtet, die staatlichen Exportverfahren als quasi „automatischen Stabilisator“ weiter für die Unterneh-
men offen zu halten. Trotzdem ist wohl davon auszugehen, dass der Wachstumsmotor Export im kommenden 
Jahr weitgehend ausfallen wird.♦                 (Werner Raza, AK Wien) 
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+++Neues vom EuGH+++ 
EUGH LOCKERT VORGABEN FÜR "IN-HOUSE"- VERGABEN, RS C-324/07, 
CODITEL 
 
In den vergangenen Jahren sind bekanntlich die Mitgliedstaaten der Union vermehrt dazu übergegangen, öffentliche 
Leistungen in unterschiedlichen Kooperationsformen zu erbringen - sei es mit oder ohne Beteiligung von Privatun-
ternehmen. Die Bandbreite reicht von ausgegliederten Einrichtungen, der Gründung diverser ARGEs bis hin zu ein-
fachen Gemeindeverbänden. Vergessen wurde dabei jedoch oft auf die gemeinschaftsrechtlichen Folgen, insb im 
Lichte des Vergaberechts.  
 
Es stand nämlich zur Diskussion, ob die genannten Kooperationsformen derartige (ausgelagerte) Leistungen über-
haupt ohne vorangegangene Ausschreibung erbringen dürften. Nach dem Grundsatzurteil in der Rechtssache Te-
ckal wäre dies im Prinzip nur unter eingeschränkten Bedingungen zulässig: Vor allem müsste die auftragerteilende 
(de-facto die auslagernde) Gebietskörperschaft über die die ausgelagerte Einrichtung eine "Kontrolle wie über ihre 
eigenen Dienststellen" ausüben. Aufgrund der restriktiven Auslegungsvorgaben des EuGH war dies bei privaten 
Beteiligungen (Private Public Partnerships) jedenfalls auszuschließen (Urteil Stadt Halle). Eigentlich war das Kon-
trollkriterium aber auch bei rein öffentlichen Partnerschaften nicht gegeben - selbst wenn diese de-facto keine kom-
merziellen Ambitionen hätten. Denn auch in diesem Fall wäre das Kontrollkriterium nach Teckal nicht erfüllt, da ja 
die konkret auftragerteilende Stelle, die in einem Verbund mit anderen Stellen steht, für sich allein nie die entspre-
chende Kontrolle über das Ganze innehaben konnte (allenfalls mit Ausnahme von einem absoluten Mehrheitseig-
ner).  
 
Derartigen Befürchtungen setzte der Gerichtshof nun ein Ende: Mit Urteil vom 13. 11. 2008 in der Rs C-324/07, Co-
ditel, hatte er das Phänomen der belgischen "Interkommunalen" zu beurteilen. Mehrere Gemeinden schließen sich 
zur Erbringung gemeinsamer Leistungen zusammen, ohne kommerzielle Absichten, im vorliegenden Fall zum ge-
meinsamen Betrieb eines Kabelfernsehnetzes - sohin einer Tätigkeit, auf der es unbeschadet ihrer nichtkommerziel-
len Erbringungsweise einen entwickelten Wettbewerb in der EU gibt. Und keine der beteiligten Gemeinden verfügte 
im Übrigen für sich allein über vollkommene Kontrollrechte über die gesamte "Interkommunale", in der etliche Ge-
meinden im Raum Brüssel zusammengeschlossen waren.  
 
Der Gerichtshof nahm diese Konstellation nun zum Anlass eines vergaberechtlichen Machtwortes. Er entschied, 
dass es nicht erforderlich sei, dass eine konkret aufragerteilende Gemeinde für sich allein die gesamte "Interkom-
munale" dominieren müsse, sondern es reicht, wenn die in der "Interkommunalen" zusammengeschlossenen öffent-
lichen Stellen "gemeinsam, gegebenenfalls mit Mehrheitsbeschluss", kontrollbefugt sind (Spruch Nr 3 des Urteils). 
 
Im Ergebnis ermöglicht dies sicherlich ein großes Aufatmen für diverse öffentliche Kooperationsformen, insb für das 
österreichische Pendant der "Interkommunalen", den Gemeindeverbänden. Rein öffentliche Partnerschaften haben 
im Prinzip keine vergaberechtlichen Konsequenzen zu befürchten. Dazu zählen wohl auch ausgegliederte Einrich-
tungen (Gesellschaften) unter rein öffentlicher Anteilsinnehabung. Allerdings kann das nicht für jene Einrichtungen 
behauptet werden, die darüber hinaus marktwirtschaftliche Ambitionen hegen. Verdächtig sind in dieser Hinsicht 
dem Gerichtshof vor allem Aktiengesellschaften (siehe auch Rn 37 des Urteils).  
 
Auch wenn der Teufel also auch nach Coditel noch ein wenig im Detail stecken wird, so ist dieses Urteil richtungwei-
send für die öffentliche Hand im Lichte ihrer besonderen Aufgabenverantwortung für funktionierende öffentliche 
Dienstleistungen.  
 
Beachtlich ist ferner, dass der Gerichtshof in diesem Fall ohne Zutun der lahmen EU-Legislative (insb der Kommis-
sion, die ein Rahmenrecht für öffentlich Dienstleistungen beharrlich verweigert), wenngleich auf Druck der öffentli-
chen Meinung, auf den Pfad der Vernunft zurückgekehrt ist. Insoweit wird auch die Hoffnung genährt, dass sich der 
EuGH noch in anderen grundsätzlichen Fragen - wie dem besonderen Stellenwert gewerkschaftlicher Freiheiten - 
als lernfähig erweisen wird. 

Valentin Wedl, AK Wien (valentin.wedl@akwien.at) 
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 +++ AKTUELLE AK-PUBLIKATIONEN +++ 
 
Zukunft der Lissabon-Strategie, Positionspapier der AK Europa, Dezember 2008 
Der Europäische Rat hat im März 2008 die Mitgliedstaaten aufgefordert, erste Überlegungen über die Zukunft der 
Lissabon-Strategie für die Zeit nach 2010 anzustellen. Die Bundesarbeitskammer (AK) vertritt die Meinung, dass die 
globale Lissabon-Zielsetzung – „die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum der Welt zu machen“ - als Kampfansage formuliert ist, welche durch eine positive Formulierung ersetzt 
werden sollte, die lauten könnte: „Ziel ist es, Europa zu einem dynamischen wissensbasierten Wirtschaftsraum zu 
machen, der den Beweis erbringt, dass hohe Wettbewerbsfähigkeit mit Vollbeschäftigung, sozialer Sicherheit und 
nachhaltiger Entwicklung vereinbar ist“. 
 
Download unter: http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_de_59.pdf 
 
Vorschlag für eine Richtlinie über Rechte der Verbraucher KOM (2008) 614, Positionspa-
pier der AK Europa, November 2008 
Die AK warnt eindringlich davor, dass ein Modell der Zusammenführung verschiedener EU-
Verbraucherschutzmaterien auf der Grundlage einer Vollharmonisierung ein erhebliches Absenken des Verbrau-
cherschutzniveaus zumindest auf nationaler Ebene mit sich bringen wird. So würde die Richtlinie einschneidende 
Verschlechterungen bei den missbräuchlichen Vertragsbestimmungen mit sich bringen. Das Ziel des Ausbaus und 
der Stärkung des EU-Verbrauchschutzes wird mit dem Richtlinien-Entwurf nicht befriedigend verwirklicht, notwendi-
ge Aktualisierungen zum Beispiel beim Fernabsatz sind nur teilweise vorgesehen. 
 
Download unter: http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_de_58.pdf 
 
Weißbuch - Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts, Positi-
onspapier der AK Europa, November 2008 
Die AK begrüßt, dass aufgrund der Stellungnahmen zum vorangegangenen Grünbuch auch im Rahmen des nun 
vorliegenden Weißbuches eine öffentliche Diskussion zur effizienteren Durchsetzung von Schadenersatzklagen 
geführt wird. 
 
Download unter: http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_de_57.pdf 
 
Verhandlungen zum Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), Positionspapier der AK 
Europa, November 2008 
Die AK sieht im Hinblick auf die laufenden Verhandlungen zum Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) eine 
Reihe von problematischen Aspekten, die vitale Interessen österreichischer BürgerInnen und VerbraucherInnen 
tangieren. So ist es für die AK unabdingbar, dass Privatpersonen/VerbraucherInnen von den zivilrechtlichen und 
strafrechtlichen Maßnahmen des Abkommens klar ausgenommen werden. Ebenso ist die Ausverhandlung straf-
rechtlicher Maßnahmen abzulehnen, da es dazu keinen einheitlichen europäischen Rechtsbestand gibt.  
 
Download unter: http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_de_56.pdf 
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